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Private  englischsprachige Hotel-Fachschulen mit ausländischen Studierenden 
Schulen, die keine eidgenössisch anerkannten Ausbildungsabschlüsse abgeben. 

Gesetzliche Grundlagen 

Gesetzliche Grundlagen für die Richtlinien sind das Bundesgesetz über die Ausländerinnen 
und Ausländer (AuG), die Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit 
(VZAE), die Verordnung über die Einreise und die Visumserteilung (VEV), das kantonale 
Gesetz über die Berufsbildung und die Weiterbildung (SRL 430) sowie die Verordnung zum 
Gesetz über die Berufsbildung und die Weiterbildung (SRL 432).  

Massgebend sind die jeweiligen offiziellen und aktuellen Gesetzestexte. 
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I. Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (Ausländergesetz, AuG) 

Art. 5 AuG Einreisevoraussetzungen 
1 Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen: 

a. müssen über ein für den Grenzübertritt anerkanntes Ausweispapier und über ein Vi-
sum verfügen, sofern dieses erforderlich ist; 

b. müssen die für den Aufenthalt notwendigen finanziellen Mittel besitzen; 
c. dürfen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die internationa-

len Beziehungen der Schweiz darstellen; und  
d. dürfen nicht von einer Fernhaltemassnahme betroffen sein. 

2 Sie müssen für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bieten, wenn nur ein vorübergehen-
der Aufenthalt vorgesehen ist. 
3 […] 
4 Der Bundesrat bestimmt die für den Grenzübertritt anerkannten Ausweispapiere. 

 

Art. 11 AuG Bewilligungspflicht bei Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit 
1 Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, 
benötigen unabhängig von der Aufenthaltsdauer eine Bewilligung. Diese ist bei der am vor-
gesehenen Arbeitsort zuständigen Behörde zu beantragen. 
2 Als Erwerbstätigkeit gilt jede üblicherweise gegen Entgelt ausgeübte unselbständige oder 
selbständige Tätigkeit, selbst wenn sie unentgeltlich erfolgt. 
3 Bei unselbständiger Erwerbstätigkeit ist die Bewilligung von der Arbeitgeberin oder vom 
Arbeitgeber zu beantragen. 

 

Art. 12 AuG Anmeldepflicht 
1 Ausländerinnen und Ausländer, die eine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlas-
sungsbewilligung benötigen, müssen sich vor Ablauf des bewilligungsfreien Aufenthalts oder 
vor der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bei der am Wohnort in der Schweiz zuständigen 
Behörde anmelden. 
2 Ausländerinnen und Ausländer müssen sich bei der am neuen Wohnort zuständigen Be-
hörde anmelden, wenn sie in eine andere Gemeinde oder in einen anderen Kanton ziehen. 

[…] 
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Art. 15 AuG Abmeldung 

Ausländerinnen und Ausländer, die eine Bewilligung besitzen, müssen sich bei der für den 
Wohnort zuständigen Behörde abmelden, wenn sie in eine andere Gemeinde, einen anderen 
Kanton oder ins Ausland ziehen. 

 

Art. 17 AuG Regelung des Aufenthalts bis zum Bewilligungsentscheid 
1 Ausländerinnen und Ausländer, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig ein-
gereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantra-
gen, haben den Entscheid im Ausland abzuwarten. 

[…] 

 

Art. 27 AuG Aus- und Weiterbildung 
1 Ausländerinnen und Ausländer können für eine Aus- oder Weiterbildung zugelassen wer-
den, wenn: 

a. die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden 
kann; 

b. eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht; 
c. die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind; und 
d. sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- 

oder Weiterbildung erfüllen. 
2 Bei Minderjährigen muss die Betreuung sichergestellt sein. 

[…] 

 

Art. 37 AuG Wechsel des Wohnorts in einen anderen Kanton  
1 Wollen Personen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung 
ihren Wohnort in einen anderen Kanton verlegen, so müssen sie im Voraus eine entspre-
chende Bewilligung des neuen Kantons beantragen. 
2 Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung haben Anspruch auf den Kantonswechsel, wenn 
sie nicht arbeitslos sind und keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 vorliegen. 
3 Personen mit einer Niederlassungsbewilligung haben Anspruch auf den Kantonswechsel, 
wenn keine Widerrufsgründe nach Artikel 63 vorliegen. 
4 Für einen vorübergehenden Aufenthalt in einem anderen Kanton ist keine Bewilligung er-
forderlich. 

 

Art. 61 AuG Erlöschen der Bewilligungen 
1 Eine Bewilligung erlischt: 

a. mit der Abmeldung ins Ausland; 
b. mit der Erteilung einer Bewilligung in einem anderen Kanton; 
c. mit Ablauf der Gültigkeitsdauer der Bewilligung; 
d. mit der Ausweisung nach Artikel 68. 

2 Verlässt die Ausländerin oder der Ausländer die Schweiz, ohne sich abzumelden, so er-
lischt die Kurzaufenthaltsbewilligung nach drei Monaten, die Aufenthalts- und Niederlas-
sungsbewilligung nach sechs Monaten. Auf Gesuch hin kann die Niederlassungsbewilligung 
während vier Jahren aufrechterhalten werden. 

 

Art. 62 AuG Widerruf von Bewilligungen und anderen Verfügungen 

Die zuständige Behörde kann Bewilligungen, ausgenommen die Niederlassungsbewilligung, 
und andere Verfügungen nach diesem Gesetz widerrufen, wenn die Ausländerin oder der 
Ausländer: 
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a. oder ihr oder sein Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder we-
sentliche Tatsachen verschwiegen hat; 

b. zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde oder gegen sie eine strafrechtli-
che Massnahme im Sinne von Artikel 64 oder Artikel 61 des Strafgesetzbuches1 ange-
ordnet wurde; 

c. erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz 
oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere 
Sicherheit gefährdet; 

d. eine mit der Verfügung verbundene Bedingung nicht einhält; 
e. oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist. 

 

Art. 64 AuG Wegweisungsverfügung 
1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn: 

a. eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt; 
b. eine Ausländerin oder ein Ausländer die Einreisevoraussetzungen (Art. 5) nicht oder 

nicht mehr erfüllt; 
c. einer Ausländerin oder einem Ausländer eine Bewilligung verweigert oder nach bewil-

ligtem Aufenthalt widerrufen oder nicht verlängert wird. 
 

II. Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) 

Art. 10 VZAE Aufenthalt mit Anmeldung 
1 Zur Regelung des Aufenthalts müssen sich Ausländerinnen und Ausländer innerhalb von 
14 Tagen nach der Einreise bei der durch den Kanton bezeichneten Stelle anmelden, wenn 
sie für einen Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit von mehr als drei Monaten einreisen und 
ihnen eine Einreiseerlaubnis (Art. 5) ausgestellt wurde. 

[…] 

 

Art. 15 VZAE An- und Abmeldung nach einem Wohnortswechsel 
1 Bei einem Wechsel der Gemeinde oder des Kantons müssen sich Ausländerinnen und 
Ausländer spätestens nach 14 Tagen bei der für den neuen Wohnort zuständigen Stelle (Art. 
17) anmelden und innerhalb der gleichen Frist bei der für den früheren Wohnort zuständigen 
Stelle abmelden. 
2 Ausländerinnen und Ausländer, die ihren Wohnort in das Ausland verlegen, müssen sich 
spätestens 14 Tage vor der Ausreise bei der für den früheren Wohnort zuständigen Stelle 
abmelden. 

 

Art. 23 VZAE Voraussetzungen für die Aus- und Weiterbildung1 
1 Die notwendigen finanziellen Mittel für eine Aus- und Weiterbildung können namentlich be-
legt werden durch: 

a. eine Verpflichtungserklärung sowie einen Einkommens- und Vermögensnachweis einer 
zahlungsfähigen Person mit Wohnsitz in der Schweiz; Ausländerinnen und Ausländer 
müssen eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzen; 

b. die Bestätigung einer in der Schweiz zugelassenen Bank über ausreichende Vermö-
genswerte der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers; 

c. die verbindliche Zusicherung von ausreichenden Stipendien oder Ausbildungsdarlehen. 
2 Die persönlichen Voraussetzungen (Art. 27 Abs. 1 Bst. d AuG) sind namentlich erfüllt, wenn 
keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf 
hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemei-
nen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern 
zu umgehen. 



Amt für Migration des Kantons Luzern, Fruttstrasse 15, 6002 Luzern  www.migration.lu.ch 

 

RG4_Gesetzliche_Grundlagen_v06-2013.docx  Seite 4/5 

3 Aus- oder Weiterbildungen werden in der Regel für längstens acht Jahre bewilligt. Aus-
nahmen sind möglich, wenn sie einer zielgerichteten Aus- oder Weiterbildung dienen. 
4 Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit richtet sich nach den Artikeln 38-40. 

 

Art. 24 VZAE Anforderungen an die Schulen 
1 Schulen, die Ausländerinnen und Ausländer aus- oder weiterbilden, müssen Gewähr für 
eine fachgerechte Aus- oder Weiterbildung und die Einhaltung des Unterrichtsprogramms 
bieten. Die zuständigen Behörden können die Zulassung zur Aus- und Weiterbildung auf 
anerkannte Schulen beschränken. 
2 Das Unterrichtsprogramm und die Dauer der Aus- oder Weiterbildung müssen festgelegt 
sein. 
3 Die Schulleitung muss bestätigen, dass die sprachlichen und bildungsmässigen Vorausset-
zungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt sind. 
4 In begründeten Fällen können die zuständigen Behörden zusätzlich einen Sprachtest ver-
langen. 

 

Art. 39 VZAE Ausbildung mit obligatorischem Praktikum 

Für Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz eine vollzeitliche Ausbildung absolvie-
ren, kann eine Erwerbstätigkeit im Rahmen eines obligatorischen Praktikums bewilligt wer-
den, wenn: 

a. die Erwerbstätigkeit die Hälfte der gesamten Ausbildungsdauer nicht überschreitet; 
b. das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AuG vorliegt; 
c. die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AuG eingehalten werden; 
d. die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach 

Artikel 24 AuG verfügt. 

 

Art. 59 VZAE Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung 
1 Das Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (Art. 33 Abs. 3 AuG) muss spä-
testens 14 Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eingereicht werden. Eine Verlängerung ist 
frühestens drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer möglich. Ausnahmen sind in begrün-
deten Einzelfällen möglich. 
2 Wurde das Verlängerungsgesuch eingereicht, darf sich die betroffene Person während des 
Verfahrens in der Schweiz aufhalten, sofern keine abweichende Verfügung getroffen wurde. 

 

Art. 66 VZAE Kantonaler Geltungsbereich 

Ausländerinnen und Ausländer können nur in einem Kanton eine Kurzaufenthalts-, Aufent-
halts- oder Niederlassungsbewilligung besitzen. Die Bewilligungen gelten für das Gebiet des 
Kantons, der sie ausgestellt hat. 

 

Art. 67 VZAE Kantonswechsel 
1 Wird der Mittelpunkt der Lebensverhältnisse in einen anderen Kanton verlegt, liegt bewilli-
gungs-pflichtiger Kantonswechsel vor. 
2 Ausländerinnen und Ausländer mit einer gültigen Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Nie-
derlassungsbewilligung benötigen für vorübergehende Aufenthalte in einem anderen Kanton 
bis zu drei Monaten im Kalenderjahr keine Bewilligung, und eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich (Art. 37 Abs. 4 AuG). Die Regelung des Wochenaufenthalts richtet sich nach Arti-
kel 16. 

 



Amt für Migration des Kantons Luzern, Fruttstrasse 15, 6002 Luzern  www.migration.lu.ch 

 

RG4_Gesetzliche_Grundlagen_v06-2013.docx  Seite 5/5 

III. Verordnung über die Einreise und die Visumserteilung (VEV) 

Art. 16 VEV Festgelegter Aufenthaltszweck 

Die Ausländerin oder der Ausländer ist an den im Visum festgelegten Aufenthaltszweck ge-
bunden. 

 

IV. Gesetz über die Berufsbildung und die Weiterbildung (Kanton Luzern, SRL 430) 

§ 45 BWG Aufsicht  

Das Bildungs- und Kulturdepartement kann für private Anbieterinnen, die gegen Bestimmun-
gen der eidgenössischen oder der kantonalen Gesetzgebung über die Berufsbildung und die 
Weiterbildung verstossen, eine Aufsicht anordnen und gegen Missbräuche in der Werbung 
und bei der Abgabe von Ausweisen und Diplomen einschreiten. 

 

V. Verordnung zum Gesetz über die Berufsbildung und die Weiterbildung (Kanton 
Luzern, SRL 432) 

§ 74 BWV Anerkennung  
1 Abschlüsse privater Anbieterinnen können anerkannt werden, wenn diese die gesetzlichen 
Vorgaben und die erforderlichen Qualitätsstandards erfüllen. 

 

§ 76 BWV Ausländische Studierende 
1 Die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung kontrolliert, ob die Qualität der Angebote von 
privaten Anbieterinnen, welche ausländische Studierende aufnehmen, die einer Aufenthalts-
bewilligung bedürfen, den fremdenpolizeilichen Anforderungen genügt.  
2 Verfügen die privaten Anbieterinnen für die einzelnen Angebote über ein Qualitätssiche-
rungssystem, das von der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung gestützt auf die Vorgaben 
oder Empfehlungen des Bundes als angemessen beurteilt wird, gelten die Anforderungen in 
der Regel als erfüllt. Bei neu tätig werdenden Anbieterinnen sowie in anderen begründeten 
Fällen kann der Nachweis genügender Qualität für höchstens zwei Jahre auf andere Weise 
erbracht werden. 
3 Private Anbieterinnen, welche die Qualitätsanforderungen nicht mehr erfüllen, meldet die 
Dienststelle Berufs- und Weiterbildung der zuständigen fremdenpolizeilichen Behörde. 

 

§ 77 BWV Aufsicht  
1 Das Bildungs- und Kulturdepartement kann die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung oder 
Dritte mit der Aufsicht über private Anbieterinnen beauftragen. Die privaten Anbieterinnen 
werden darüber in Kenntnis gesetzt.  
2 Die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung oder die mit der Aufsicht beauftragten Dritten 
erstatten dem Bildungs- und Kulturdepartement Bericht und stellen Antrag für zu ergreifende 
Massnahmen.  
3 Das Bildungs- und Kulturdepartement ordnet nach vorgängiger Anhörung der privaten An-
bieterinnen gegebenenfalls Massnahmen an. Bei Mängeln oder Verstössen gegen die Aufla-
gen kann es den Anbieterinnen verbieten, im Kanton Luzern bestimmte Angebote zu führen.  
4 Private Anbieterinnen, bei welchen Mängeln festgestellt wurden, haben die Kosten des 
Aufsichtsverfahrens und notwendiger Massnahmen zu tragen. 


